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Nr. Gegenstand Monatliche
Gebühr
M

den die Vermittlungseinrich
tung der Nebenstellenanlage 
angeschlossen ist, je Nebenan
schlußleitung 
Zu Nr. 5091:
1. Dem Bereich eines Kabel

verzweigers wird der Nah
bereich eines Hauptver
teilers oder Linienver
zweigers gleichgestellt.

2. Der Zuschlag wird nicht 
erhoben, wenn der Teil
nehmer vor dem Einrichten 
einen Hauptanschluß be
antragt hatte.

3. Bei Zeitanschlüssen wird 
der Zuschlag nicht erhoben.

5101 Querverbindungen (Leitun
gen von der Vermittlungsein
richtung einer Nebenstellen
anlage zur Vermittlungsein
richtung einer anderen 
Nebenstellenanlage), 
je 100 m Luftlinie 
Zu Nr. 5101:
1. Querverbindungen werden 

von Vermittlungseinrich
tung zu Vermittlungsein
richtung gemessen.

2. Querverbindungen zwi
schen Vermittlungsein
richtungen von Neben
stellenanlagen desselben 
Rechtsträgers oder Eigen
tümers, die sich auf benach
barten Grundstücken be
finden und deren Herstel
lung durch die Zahlung der 
Einrichtungsgebühren 
abgegolten ist, sind gebüh
renfrei, wenn die äußeren 
Grenzen der gemeinsam 
genutzten Grundstücke 
nicht überschritten werden.

5191 Zuschlag für Querverbindun
gen gemäß Nr. 5101, deren 
Vermittlungseinrichtungen 
auf verschiedenen Grund
stücken liegen 
je Querverbindung 
Die Bemerkung 2 zu Nr. 5101 
gilt sinnentsprechend.
Zu Nr. 5101 und 5191:
Als verschiedene Grundstücke 
gelten alle Bodenflächen, die 
durch Mauern, Zäune oder 
anderes so gegeneinander ab
geschlossen sind, daß sie ge
trennte wirtschaftliche Ein
heiten bilden.

5.1.2. Teilnehmereigene Leitungen
5092 Nebenanschlußleitungen

nach Zweitnebenstellenan
lagen, die sich auf anderen 
Grundstücken als die Ver
mittlungseinrichtung der 
Nebenstellenanlage befinden, 
je Nebenanschlußleitung

Nr. Gegenstand Monatliche
Gebühr ' 

________________ M

5192 Querverbindungen zwischen
Nebenstellenanlagen, deren 
V ermittlungseinrichtungen 
sich auf verschiedenen Grund
stücken befinden, 
je Querverbindung 
Zu Nr. 5092 und 5192:
1. Als verschiedene Grund

stücke gelten alle Boden
flächen, die durch Mauern,
Zäune «der anderes so 
gegenseitig abgeschlossen 
sind, daß sie getrennte 
wirtschaftliche Einheiten 
bilden. Nachbargrund
stücke desselben Rechts
trägers oder Eigentümers 
werden nicht, als getrennte 
Grundstücke behandelt, 
wenn sie gemeinsam ge
nutzt werden. Die Leitun
gen dürfen dabei die 
äußeren Grenzen der ge
meinsam genutzten Grund
stücke nicht überschreiten.

2. Teilnehmereigene Quer
verbindungen werden nicht 
mehr neu zugelassen.

5.2. Leitungen zwischen Orts
netzen

5.2.1. Leitungen der Deutschen Post 
Ausnahmeanschlußleitungen 
zu Ausnahmenebenanschlüs
sen oder Zweitnebenstellen
anlagen,
wenn die Gespräche zwischen 
den Ortsnetzen, in denen die 
Vermittlungseinrichtung der 
Nebenstellenanlage und der 
Ausnahmenebenanschluß oder 
die Zweitnebenstellenanlage 
liegen, gebührenmäßig wie 
Ortsgespräche behandelt 
werden

5501 je 100 m Luftlinie
5591 Zuschlag je Ausnahmeneben

anschlußleitung, 
wenn die Gespräche zwischen 
den Ortsnetzen gebühren
mäßig wie Ferngespräche 
behandelt werden, bei einer 
Entfernung zwischen den 
Ortsnetzen

5601 bis zu 10 km
5602 bis zu 15 km
5603 bis zu 25 km

Ausnahmequerverbindungen, 
wenn die Gespräche zwischen 
den Ortsnetzen gebühren
mäßig wie Ortsgespräche be
handelt werden

5701 je 100 m Luftlinie
5791 Zuschlag je Ausnahmequer

verbindung,
wenn die Gespräche zwischen 
den Ortsnetzen gebühren
mäßig wie Ferngespräche be
handelt werden, bei einer
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